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(Mitg.) An seiner letzten Sitzung stimmte der Zentralausschuß des Landesverbandes
Freier Schweizer Arbeiter den Anträgen des Bundesrates für die 7. AHV-Revision zu.
Gleichzeitig wandte er sich mit aller Entschiedenheit gegen die Bestrebungen zur
Schaffung einer Einheitsrente bei der AHV. Diese widerspräche der vom Schweizervolk

ausdrücklich akzeptierten Grundkonzeption unseres größten Versicherungswerks

wie auch dem von den vernünftigen Arbeitern anerkannten Leistungsprinzip,

wonach für größere Versicherungsbeiträge auch höhere Renten
ausgerichtet werden müssen. Der Zentralausschuß des Landesverbandes freier
Schweizer Arbeiter stellte fest, daß das gegenwärtige System den sozialen
Anforderungen entspricht und auch die gewünschte vernünftige Weiterentwicklung
der AHV gewährleistet. Er warnt davor, die bewährten Grundlagen unserer
AHV durch ein fragwürdiges Experiment mit unübersehbaren Folgen zu ersetzen.

Der GNG zur AHV-Revision

Bern, 9.April, ag. Unter dem Vorsitz von Nationalrat Dr. A.Heil befaßte sich das
Bundeskomitee des Christlichnationalen Gewerkschaftsbundes der Schweiz (CNG) mit der
Botschaft des Bundesrates zur 7. AHV-Revision. Mit Enttäuschung nahm es, wie
in einem Communiqué ausgeführt wird, Kenntnis von der unbefriedigenden Art,
in der zur AHV-Initiative Stellung bezogen wird; mit wenigen Seiten glaube der
Bundesrat, ein von 170 000 Bürgern unterzeichnetes Volksbegehren abtun zu
können.

Das Komitee lehnt die Auffassung des Bundesrates ab, wonach die Vorlage für
die 7. AHV-Revision einen wohlausgewogencn Gegenvorschlag zu den
Forderungen der Verfassungsinitiative darstellt. Beim Vorschlag des Bundesrates handle
es sich formal lediglich um eine Gesetzesvorlage, die überdies auf die materiellen
Kernforderungen des Volksbegehrens nicht eingehe. Während dieses eine jährliche

Anpassung der Renten an die Teuerung und die Einkommenssteigerung
fordert, wolle die Revisionsvorlage den Teuerungsausgleich nur alle drei Jahre
und die Anpassung an die Einkommensentwicklung gar nur alle sechs Jahre
gewähren; für die Altrentner wird eine solche Anpassung überhaupt abgelehnt.

Die Initianten bedauern, daß der Bundesrat trotz seinem Bekenntnis zur
Dreisäulentheorie der schweizerischen Altersvorsorge nicht bereit ist, die zweite Säule
obligatorisch zu erklären. Die Botschaft selbst stelle fest, daß im Jahre 1966 von
800 000 Rentnern nur 200 000 zusätzliche Leistungen von betrieblichen
Vorsorgeeinrichtungen erhielten. Wenn auch die Ergebnisse der neuesten Pensionskassenstatistik

gewisse Fortschritte aufzeigten, so haben doch von 2,1 Millionen
Arbeitnehmern weiterhin 600 000 keine und gegen 700 000 nur geringfügige Leistungen
betrieblicher Kassen zu erwarten.

Entgegen der bundesrätlichen Feststellung ist das Bundeskomitee des CNG der
Auffassung, daß die Annahme des Volksbegehrens die auf den 1.Januar 1969
vorgesehenen Ren tenVerbesserungen nicht behindere. Die von der Initiative geforderte
Erhöhung der Renten um einen Drittel würde nämlich keine weitere Erhöhung
des vom Bundesrat beantragten Beitragssatzes und damit auch keine neue Vorlage
bedingen. Die übrigen Forderungen des Volksbegehrens wären einer späteren
Revision vorbehalten.
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